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Änderung des Bremer PsychKG  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir, der Vorstand des Europäischen Netzw erks von Psychiatriebetroffenen, schließen uns dem 
Protestschreiben des BPE e.V. vom 3.5.2005 an und bitten Sie ebenfalls, davon Abstand zu neh-
men, Menschen mit psychiatrischen Diagnosen rechtlich schlechter zu stellen als Menschen mit 
anderen Diagnosen, insbesondere w as das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die Unverletz-
barkeit des Post- & Telefongeheimnisses sow ie den Schutz des Eigentums betrif f t. 

Wir verw eisen dabei auf „Diskriminierung von Psychiatriebetroffenen im Gesundheitswesen. 
Eine europäische Studie“

(siehe www.bpe-online.de/infopool/recht/pb/recos.pdf – 1,5 MB), 

durchgeführt im Rahmen des „Community Action Programme to Combat Discrimination 2001-
2006“ im Auftrag der European Commission (EC) – DG Employment and Social Affairs von 2001 
bis 2004 *. Das Projekt diente dazu, Diskriminierung und Schikanierung von Psychiatriebetroffenen 
im Gesundheitsbereich und im Bereich der Psychiatrie zu erfassen, zu untersuchen und Maßnah-
men zu f inden, w ie dieses gängige und kaum hinterfragte Verhalten minimiert w erden kann. Dis-
kriminierung (im Sinne von schlechterer Behandlung als sog. normale Patienten) erfahren die Be-
troffenen in unterschiedlicher Form – Feindseligkeit, Anzw eifeln, Vorenthalten medizinischer Hilfe, 
Gew alt usw. – und in unterschiedlicher Umgebung – in Arztpraxen aller Fachrichtungen, Kranken-
häusern, Notaufnahmen, Psychiatrien usw . 

Empfehlung zur Verbesserung der Qualitätsstandards: Sicherstellung der Einhaltung von 
Menschenrechten (Diskriminierungsverbot, Schutz der Menschenwürde, Recht auf körperli-
che Unversehrtheit, Recht auf Selbstbestimmung, Recht auf Privatsphäre) z.B. durch rechtli-
che Absicherung von Vorausverfügungen oder Approbationsverlust bei Behandlung ohne infor-
mierte Zustimmung; Einführung eines Suizidregisters (unter besonderer Berücksichtigung von be-
teiligten Psychopharmaka / Elektroschocks, vorangegangener Fixierung und anderen Formen vo-
rangegangener Zw angsmaßnahmen, Schikanen und Diskriminierung). Mit Diskriminierungsver-
bot ist gemeint, dass niemand aufgrund einer Diagnose rechtlich schlechter gestellt sein 
darf als andere. 
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Ambulante Zw angsbehandlung mit Psychopharmaka liefert die Behandelten zudem schutzlos 
massiven Immunreaktionen wie z.B. anaphylaktischen Reaktionen aus. Notfallmaßnahmen 
sind im ambulanten Bereich nur mit u.U. sich tödlich ausw irkender zeitlicher Verzögerung möglich. 
Selbst das Deutsche Ärzteblatt (2005; 102:A 509-515) stellt unmissverständlich fest, dass bei-
spielsw eise in den USA und England, aber auch Norw egen, Dänemark und Australien, mehr Men-
schen durch unerwünschte Arzneiw irkungen sterben als im  Straßenverkehr. Auch wenn in 
Deutschland valide Zahlen fehlen: Ein Grund ist nicht ersichtlich, dass sich die Situation hierzulan-
de anders darstellt. Wollen Sie solche erheblichen Risiken für die Betroffenen in Kauf nehmen?  

Wir verw eisen in dem Zusammenhang auf Äußerungen auch von Psychiatern, w ie z.B. Heinrich 
Kranz von der Universitätsklinik: 

„Wir haben erfahren, dass es auch bei therapeutisch sicher einwandfreien, ja sogar bei 
geringen Dosierungen aufgrund uns noch weithin unbekannter individueller Dispositio-
nen oder irgendwelcher komplizierender Faktoren, die wir kaum überschauen können, 
zu solchen belastenden Begleitwirkungen, ja vielleicht sogar zu letalen Ausgängen 
kommen kann.“ (Heinrich Kranz, „Schlusswort“, S. 201, in Kranz, Heinrich / Heinrich, 
Kurt [Hg.]: „Begleitwirkungen und Misserfolge der psychiatrischen Pharmakotherapie“, 
Stuttgart 1964, S. 201 – 202) 

Wolfgang Seeler von der Psychiatrische Klinik Hamburg-Ochsenzoll w arnte mit selbem Tenor:  

„Pointiert formuliert, befinden sich Ärzte bei der Behandlung eines akuten Patienten 
stets in der Situation eines unkontrollierten Einzelexperiments.“ (Wolfgang Seeler, Dis-
kussionsbemerkung in: Hippius, Hanns / Klein, Helmfried E. [Hg.]: „Therapie mit Neuro-
leptika“, Erlangen 1983, S. 140 

Nachdem auch schon moderne so genannte atypische Neuroleptika w egen tödlicher Blutbildstö-
rungen und tödlicher Herz-Kreislauf-Zwischenfälle w ieder vom Markt genommen w erden mussten, 
hat sich an diesem Grundproblem, dessen Folgen einzig zu Lasten von Psychiatriebetroffenen ge-
hen, nichts geändert.  

Insofern kann der Schutz vor insbesondere ambulanter Zw angsbehandlung nicht hoch genug an-
gesiedelt w erden. Ansonsten sehen w ir die Situation, dass in Deutschland schutzlose Menschen 
erneut ins Exil getr ieben w erden. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.V. 

* Mitbeteiligt an der Erstellung der Studie waren Mental Health Europe, der europäische Zusammenschluss 
nichtstaatlicher Psychosozialer Verbände, das belgische Forschungsinstitut LUCAS (Universität Leuwen), 
das Europäische Netzwerk von Psychiatriebetroffenen (ENUSP), der österreichische Sozialpsychiatriever-
band Pro Mente Salzburg, der – der deutschen DGSP vergleichbare – Verband MIND aus Großbritannien, 
die Betroffenenverbände FNAP Psy (Frankreich) und Clientenbond (Niederlande) und der Angehörigenver-
band FEAFES (Spanien). 
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